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Ausschuss für Stadtentwicklung 21.10.2015
Rat 05.11.2015
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 549/2015-7

    Stand 25.09.2015
 
Betreff 
 

Bebauungsplan Bo 18 in der Ortschaft Bornheim; Aufstellungsbeschluss und 
Beschluss zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
s. Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat beschließt, 
 

1. gemäß § 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Bo 18 in der Ortschaft Bornheim. Das Plangebiet liegt 
zwischen Königstraße, Schillerstraße und Secundastraße. Der Bebauungsplan wird 
gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 

2. gemäß § 13a Abs. 3 BauGB auf die Durchführung einer frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung zu verzichten und stattdessen bei der Bekanntmachung der Aufstellung darauf 
hinzuweisen, dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer Frist von vier Wochen im 
Rathaus, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt (Amt 7), über die Allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und äu-
ßern kann. 

 
Sachverhalt 
 
Seit dem 24.09.14 ist die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. Diese stellt für 
das Plangebiet eine gemischte Baufläche da.  
 
Das Wohnstift Beethoven hat Interesse am Bau eines Seniorenwohnheims im Plangebiet. 
Das Konzept wurde in dieser Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung bereits vorgestellt 
(s. Vorlage 540/2015-7).  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Bo 18 soll eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung im Einklang mit den übergeordneten Planungen gewährleistet werden.  
- 
Da es sich bei der Aufstellung des Bebauungsplan Bo 18 um eine Innenentwicklung handelt, 
soll das Verfahren gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt und da-
mit auf die Durchführung einer Umweltprüfung verzichtet werden.  

Finanzielle Auswirkungen 
 
500 Euro 
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Anlagen zum Sachverhalt 
 

1. Übersichtskarte 
2. Gestaltungsplan 
3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 
 


